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Gebäude  

LWK 

Friedhof Om Berg 

Grundstück 

Landwirtschaftskammer 

städtische Fläche 

Friedhof Om Berg 

Privateigentümer 

8322-11 
(1979) 

8322-16  
(1968) 

8322-17 
(2013) 

8322-15 
(1996) 

8323-5 
(1975) 

8423-1 
(1975) 

8423-18 
(1994) 

8423-12 
(1984) 

8423-20 
(1993) 

8423-22 
(2014) 

8423-16 
(1983) 

8323-1 
(1967) 8323-3 

(1972) 

8323-19 
(1988) 

8423-19 
(1992) 

8322-10 
(1961) 

8322-10 
(1961) 

1967 

Gut Ettenhausen 

2013 



AUSZUG AUS DER VORBEREITENDEN 

UNTERSUCHUNG 



AUSZUG AUS DER VORBEREITENDEN 

UNTERSUCHUNG 



PLANUNGSÜBERLEGUNGEN: 

BESCHLUSSLAGE 

Beschlussvorlage: Vorbereitende Untersuchungen für 

einen möglichen Entwicklungsbereich 

Roleber (DS-Nr. 1612911) 

3. Stattdessen wird für die Teilfläche 1 das bereits eingeleitete  

Bebauungsplanverfahren 7222-101, welches bislang den engeren 

Bestandsbereich umfasste, in einem erweiterten Geltungsbereich fortgesetzt. Mit 

dem Erwerber dieser Flächen wird ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, in 

dem die städtebauliche Zielsetzung und die damit verbundene notwendige 

Infrastruktur (z.B. Schule, Kindergarten) durch das Bebauungsplanverfahren 

sichergestellt wird. 

 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, in Verkaufsverhandlungen mit der 

Landwirtschaftskammer NRW zum Ankauf der rund 7 ha großen Teilfläche 2 

einzutreten. 

 

5. Die Erarbeitung des konkreten städtebaulichen Konzepts erfolgt in einem 

intensiven Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit (z.B. Bürgerwerkstatt). Die 

Verwaltung erarbeitet hierzu einen Verfahrensvorschlag. 
 

Beschlussergänzungsblatt: Vorbereitende Untersuchungen 

für einen möglichen Entwicklungsbereich 

Roleber (DS-Nr. 1612911EB6) 

• die Eckpunkte des städtebaulichen Vertrages vorgelegt werden 

• die beabsichtigten Infrastrukturmaßnahmen dargestellt werden. 

Diese sollen nicht nur Kindergarten und Schule umfassen, sondern 

auch Buswendeplatz, Verkehrserschließung etc. 

• die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme der Baufelder 2 und 3 

skizziert wird 

• mögliche oder geplante Zwischennutzungen des Bestandsgebäudes 

für eine Flüchtlingsunterbringung erläutert werden  

• und alle damit verbundenen Zeitabläufe dargestellt werden. 

 

2. Die Verhandlungen zum Kauf der Fläche 2 können fortgesetzt werden, jedoch 

erfolgt ein Vertragsabschluss erst nach einem entsprechenden Gremienbeschluss 

nach der Bürgerversammlung. 

 

3. Nach der Bürgerversammlung ist in das weitere Verfahren auch der Ausschuss für 

Umwelt und Verbraucherschutz einzubeziehen. 

1. Da das B-Plan Gebiet(Fläche 1) ohne Beschluss erweitert 

wurde und nicht mehr dem in der Bürgerversammlung 

vorgestellten Umfang entspricht, wird zunächst eine 

städtische Bürgerversammlung durchgeführt, in der – 

ebenso wie in den Gremien – 

• die Zielsetzungen für die Erweiterungsfläche 

(vorhabenbezogener BPlan) vorgestellt 

werden 

1. Der Bericht über die vorbereitenden Untersuchungen für 

einen  möglichen Entwicklungsbereich Roleber wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

2. Die förmliche Festsetzung eines städtebaulichen 

Entwicklungs-bereichs „Roleber “ mit einem wie in der 

Anlage 1 dargestellten Umgriff wird vor dem Hintergrund 

der erklärten Mitwirkungsbereitschaft der 

Landwirtschaftskammer zunächst nicht weiter verfolgt. 
 

Beschluss  durch den Rat am  08.12.2016 

Beschlussergänzungsblatt : Beginn der vorbereitenden 

Untersuchungen für einen möglichen 

Entwicklungsbereich Roleber  
(DS-Nr. 1310674EB4) 

2. Die Verwaltung wird gebeten, zusammen mit der Landwirtschaftkammer und der 

Wirtschaftsförderung aktiv einen Nachmieter/Käufer für die jetzigen 

Bestandsbauten der Landwirtschaftskammer in Roleber zu suchen. 

 

3. FFH Bereiche und unter Naturschutz gestellte Flächen bleiben von 

Bebauungsüberlegungen unberücksichtigt. Neben den Trägern öffentlicher 

Belange ist der Runde Tisch "Biologische Vielfalt" (Artenschutz) einzubeziehen. 

 

4. Voruntersuchungsergebnisse werden in einer Bürgerversammlung vorgestellt. 

1. Für einen Teilbereich von Roleber wird der Beginn der 

vorbereitenden Untersuchungen nach § 165 Abs. 4 

Baugesetzbuch (BauGB) für einen möglichen 

Entwicklungsbereich beschlossen. 

 

Der Beschluss wird ortsüblich bekannt gemacht. Das 

Gebiet, auf das sich die vorbereitenden Untersuchungen 

erstreckt, ist in der Anlage dargestellt. 

Untersuchungsgebiet der vorbereitenden Untersuchung 

1 

Umgriff städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

Teilfläche mit Abwendungsvereinbarung 

Teilfläche Ankauf Stadt 

1 

2 

2 

Fläche im städtischen Eigentum 3 

Friedhof Om 
Berg 

3 

Einordnung VEP  7222-101 



PLANUNGSÜBERLEGUNGEN 
(Workshop, Strukturkonzept, Städtebauliche Kalkulation) 

Die Skizzen sind Ergebnisse des 

Planungsworkshops im Stadtplanungsamt 

am 19.01.2015. Ziel war die 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Entwicklungsszenarien für das 

Gesamtareal. Auf Grundlage der 

Testplanungsentwürfe wurde ein 

Strukturplan erarbeitet. 

Die Ergebnisse des Workshops wurden in dem Strukturplan zusammengefasst.  

Workshop im Stadtplanungsamt 

Strukturkonzept (2015) Städtebauliche Kalkulation (2016) 

Auf Grundlage des Strukturkonzepts wurde ein Testentwurf erarbeitet. Folgende 

Kostenpunkte zu Lasten Dritter wurden ermittelt:  

• Erschließung:   ca. 2,5 Mio. Euro 

• Äußere Erschließung:  ca. 400.000 Euro 

• Außenanlagen/Öffentliche Grünflächen:  ca. 1 Mio Euro 

• Soziale Infrastruktur (Kita/Schule):  ca. 2,7 Mio. Euro 

• Ausgleichsmaßnahmen:   ca. 120.000 Euro 

 

Achsen  

Fußwegeverbindungen 

Wasserelement 

Aufgelockerte Bebauung 
Dichte Bebauung 

Bestand WE: 100 

Neue WE: 190 

Nachrichtlicher Hinweis (27.01.2017):  
Der Kostenpunkt Erschließung beinhaltet auch die Kosten für die Äußere Erschließung (400.000 Euro). 

Zur Richtigstellung wurde der aufgeführte Kostenpunkt Äußere Erschließung  daher gestrichen. 



Infrastruktur 

und weitere 

Nutzungen 

Schule 

Einzelhandel 

Dienst-

leistungen 

Kita 

Buswende-

schleife 

… 

Gutachten 

Mobilität 

FFH-

Verträglichkeit 

Artenschutz 

Altlasten 

Starkregen 

Bodenschutz 

… 

Städtebauliche 

Zielsetzung 

Wohnformen 

Erschließung 
Art der 

Bebauung 

Dichte 

Flächenumfang 

Grünflächen 

… 
… 

Städtebaulicher 

Vertrag 

öffentliche 

Grünflächen 

(Spielplatz…) 

Erschließung 

öffentlich 

geförderter 

Wohnungsbau 

soziale 

Infrastruktur 

ggf. 

Ausgleichs-

maßnahmen 

Gestaltungs-

elemente 

Durch-

führungs-

verpflichtung 

WEITERER UNTERSUCHUNGSBEDARF 

Dialog (z.B. 

Bürgerwerk-

statt) 



WEITERER UNTERSUCHUNGSBEDARF 
Mobilität in der nahen Zukunft 

(Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, Verkehrsverbesserung) 

Einkaufs-

möglichkeiten 



FRAGEN UND STATEMENTS 

Bereits gestellte Fragen… 

Statements 



AUSBLICK 

Teilfläche 1 Teilfläche 2 + 3 

Erarbeitung städtebauliches Konzept im 
intensiven Dialog (z.B. Werkstattverfahren) 

Erschließung (Straße, Kanale, öffentliche Grünflächen  etc.) 

Bauantragsverfahren und Bau WE + Kita 

1. Quartal 

2017 

Verfahrensvorschlag der Verwaltung 

Bürgerinformationsveranstaltung 12.01.2017 

Politischer Beschluss zum weiteren Verfahren 

Erweiterung VEP-Fläche auf Teilfläche 1 

 

 Verhandlungen mit Erwerber über einen  
städtebaulichen Vertrag 

Beschluss zur vorbereitenden Untersuchung 

vor dem Hintergrund der 
Mitwirkungsbereitschaft 

Fortsetzung des Bebauungsplanverfahrens 

Abschluss städtebaulicher Vertrag 

Satzungsbeschluss 

Gutachten während des Verfahrens 

 
• Mobilität 

• FHH-Verträglichkeit 

• Artenschutz 

• Bodenschutz 

• Starkregen 

• Altlasten 

• Lärm 

• … 
 

Änderung Regionalplan 

Änderung Flächennutzungsplan und 

Bebauungsplanverfahren 

ca. 2 Jahre 

ca. 1,5 

Jahre 

ca. 2 Jahre 

ca. 5-8 

Jahre 

ca. 2 Jahre 

ca. 1,5 

Jahre 

ca. 2 Jahre Erschließung (Straße, Kanale, öffentliche Grünflächen  etc.) 

Bauantragsverfahren und Bau WE 

Satzungsbeschluss 

ca. 2 Jahre 


